
 
 

46K - ZUSÄTZLICHER GESCHÄFTSFÜHRER - PRIVATBEREICH 
 
Mitversichert gilt der vereinbarte Deckungsumfang (Privatbereich) für den ersten Betriebsinhaber auch 
für alle zusätzlich in der Polizze namentlich genannten Betriebsinhaber, Gesellschafter, bei einer KG, 
GmbH oder Genossenschaft namentlich genannten Geschäftsführer oder Vorstand und bei einer AG 
für das namentlich genannte Vorstandsmitglied sowie dessen Familienangehörigen (Artikel 5, Pkt. 1 
ARB). 


